
vollſtändig er ſei „Gewiſs, Herr Pfarrer“ „Wie haben Sie
eS denn gemacht? 75½½ habe geſagt ich taufe Dich Im Namen
des Vaters, des Sohnes und de eiligen Geiſtes. Amen“. „Haben
Ste denn dem Kind zugleich mit Waſſer das H benetzt?“
„Nein“. *  aben Sie denn immer die othtaufe vorgenommen,
ohne Waſſer aufzugießen, indem Sie bloß die Taufworte ſprachen?“

„Freili ſo ſind ir ES gelehrt worden, als Dtr den Hebammen⸗
Curs In (einer ſüddeutſchen Univerſitätsſtadt) durchmachen muſsten.“

„Wer hat hnen dieſen Unterricht ertheilt?“ „Der damalige
proteſtantiſche Stadtpfarrer“ (der aAme wurde enannt der be⸗
refſende bekleidete dieſe Stelle bis vor ganz kurzer El „Glauben
Sie, daſs die anderen Hebammen, die mit Ihnen unterrichtet wurden,
gerade ſo verfahren, wie H  le?“ „Ohne allen Zweifel.“

V füge dieſer Erzählung noch bei, daſs der betreffende pro⸗
teſtantiſche Stadtpfarrer einem katholiſchen Geiſtlichen gegenüber ſich
offen ausſpra EeL die Quſe für eine loß Ceremonie; von
einer Nothwendigkeit derſelben könne keine ede ſein

Solche Vorkommniſſe mahnen gewiſs, vorſichtig und nicht 3U
vertrauensſelig 3u ſein, ‘eS ſich die Giltigkeit von Taufen
handelt, die von Proteſtanten geſpendet wurden. Es gibt 10 gottlob
gläubige aſtoren, ezügli deren man In dieſer Hinſicht eruhigt
ſein kann; 8 gibt aber auch andere, bei denen ein 0 Vertrauen
ſchlecht angebracht ware wollte Gott, eS baren wenige! Man
darf deshalb, wenn S ſich proteſtantiſche Taufen handelt, deren
Giltigkeit nicht ohneweiteres präſumieren, ondern muf  2  2 prüfen
und venn die Giltigkeit nicht feſtſteht, beziehungsweiſe wenn irgend
ern begründeter Zweifel übrig bleibt, ſo iſt SUu COonditione 3u taufen.
(Natürlich hat nicht der einzelne Geiſtliche, ondern der Biſchof die
En  eidung zu treffen .  ene Proteſtanten aber, die ber die katho⸗
liſche Liebloſigkeit und Unduldſamkeit zetern, wenn einem zur Kirche
zurückkehrenden Proteſtanten die Qufe 8Sub COhditione erthei wird,
ſollen zuerſt ſorgen, daſs man über die Qufe In ihrer Confeſſion
eruhigt ſein kann, daſs alſo keine Profeſſoren und keine Paſtoren
angeſtellt werden, we die Gottheit Chriſti und die ſacramentale
Würde und Nothwendigkeit der Quſfe eugnen und letztere al eine
0 hergebrachte Ceremonie behandeln.

2  wei Fälle betreffen die Wiederholung der
Beicht.) Agapitus hör das ſehr reichhaltige Bekenntnis eines
Pönitenten, vielleicht eine (nothwendige) Generalbeicht. Noch iſt
nicht zur Hälfte damit fertig, ſo ird raſch zum erſehen eines
eit von der entfernten Kranken gerufen Er beſtellt nun den
Pönitenten auf den ritten oder vierten Tag nachher Wenn dieſer
nun ſich einſtellt, muſs alle die ereits vor einigen agen 9E
beichteten Sünden nochmals bekennen? Nein, eS genügt voraus⸗
geſetzt daſs der Beichtvater derſelben ſich noch erinnert, enn auch
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mcht aller einzelnen, ⁰ doch Im großen und ganzen, ſo daſs EL über
den bezüglichen Seelenzuſtand des Pönitenten Im klaren iſt), daſs der
Pönitent erklärt, ETL gebe ſich aller jener Sünden ſchuldig, deren EL
ſich ereits vor einigen agen angeklagt habe

Emen hört die nothwendige Generalbeicht eines Pönitenten,
der ſich namentlich COntra VI er und oft vergangen hat, und
ertheilt Uſſe derſelben die Abſolution. Nach einigen Tagen
kehrt der Pönitent zurü und erklärt, von ſeinem ewiſſen gepeinigtund getrieben, daſs EL aus ham gewiſſe Sünden, beziehungsweiſenothwendige Umſtände verſchwiegen oder die Zahl derſelben wiſſentlichfalſ angegeben habe Muſs nun der Pönitent die unſaubereMaterie nochmals wiederholen, da 10 dieI ungiltig war? Vd

ETL einem anderen Beichtvater geht, oder wenn der, bei
welchem EL die ungiltige El abgelegt, ſich derſelben, beziehungs⸗weiſe ihres Inhaltes In einer Weiſe mehr erinnert. Wenn dagegender Beichtvater der gleiche iſt und ſich der gebeichteten Sünden (wieoben auseinandergeſetzt wurde) noch erinnert, ſo iſt eine detaillierte
Wiederholung nicht nothwendig, ſondern ‘eS genügt, der Pönitent,Uie beim erſten Fall emerkt wurde, ſich derſelben unter Berufungauf die vorausgegangene Anklage chuldig ekennt.

Worin ieg nun der Grund beider Entſcheidungen? Das Buß⸗
ſacrament iſt ein Gericht, ird II forma judicii adminiſtriert, die
Abſolution iſt der richterliche pruch, das Urtheil. QAmi nun Eern
gerichtliche Verfahren, beziehungsweiſe das richterliche Urtheil rechts⸗
giltig ſei, iſt eS nicht nothwendig, daſs Anklage oder Unterſuchungund Urtheil zeitlich zuſammenfallen; die moraliſche Einheit genügt.Es kann das Unterſuchungsverfahren, die Verhandlung eute 0
nden und die Fällung und Publication des *  El das darauf
baſiert, acht Tage verſchoben werden. Auch braucht nichtdie Unterſuchung wiederholt zu werden, ern Irrthum
Uunterlaufen iſt, ondern nur die relevante Partie derſelben. Nur
muſs ſelbſtverſtändlich der Richter bei Fällung des Urtheils die Unter—
ſuchung oder ihr Eſu

＋ ſoweit Im Gedächtnis haben, daſs der Thatbeſtand, ſofern 24 für das Urtheil maßgebend iſt, ihm klar iſt

Warum muſs aber der Pönitent un den obenangeführten Fällenbei der weiten Beicht einen Reueact etzen und ſich der bereits
angeklagten Sünden aufs Eue um allgemeinen ſchuldig geben? Beim
Bußſacrament ſind die Sünden des Pönitenten die materia remota,deren Bereuung und EI die materia Proxima. die Abſolutiondie forma. Durch die (te de. Pönitenten, die materia proxima.werden die Sünden, die materia remota., der Form Unterſtellt, ſub⸗miniſtriert, und 0 erſt Imm das Sacrament als Einheit von Qterie
und Form zuſtande.

reiburg (Baden). Dr akob Schmitt, Domcapitular.
55Linzer „Theol.  prakt Quartalſchrift“ 1892, IV


